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697. Verortlnting über die FihrzeugabsteIIpIütze (Schwerzenbach)

Mit Beschluss vom 30. November 1990 erliess die Gemeindeversamm
hing Schwerzenbach eine Verordnung über Fahrzeugabstellplätze.
Gegen diesen Beschluss sind laut Zeugnissen der Bezirksratskanzlei
Uster vorn 6. Februar 1991 und der Kanzlei der Baurekurskommissionen
vom 29. Januar 1991 keine Rekurse eingereicht worden. Mit Schreiben
vom 10. Januar 1991 ersucht der Gemeinderat Schwerzenbach um die
Genehmigung.

Die Verordnung regelt ergänzend zu den Vorschriften des Planungs
und Baugesetzes Zahl, Lage und Zugänglichkeit von Fahrzeugabstell
plätzen. Sie steht — soweit ersichtlich — mit dem kantonalen Recht nicht
in Widerspruch und kann daher genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Schwerzenbach vom
30. November 1990 festgesetzte Verordnung über Fahrzeugabstellplätze
wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Schwerzenbach, 8603 Schwerzen
bach (unter Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk ver
sehenen Exemplars der neuen Verordnung), das Verwaltungsgericht, die
Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffent
lichen Bauten.

Zürich, den 27. Februar 1991

Vor dem Regierungsrat
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